
Vergaberichtlinien der Hochschule Fulda - Universit y of Applied Sciences für 
Stipendien für außereuropäische Auslandsaufenthalte 1   

vom 12. Mai 2011 
 
 

§ 1 Gegenstand 
 
Die Hochschule Fulda möchte die Anzahl der Studierenden, die während ihres Studiums 
einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland absolvieren, erhöhen. 
Da die Kosten für einen Aufenthalt im außereuropäischen Ausland sehr hoch sind und 
externe Stipendienmittel im Vergleich zum europäischen Ausland nur in sehr geringem 
Umfang zur Verfügung stehen, sollen Studierende durch die Zahlung von begabungs- und 
leistungsabhängigen hochschuleigenen Stipendien aus QSL-Mitteln unterstützt werden. 
 

 
§ 2 Stipendien 

 
1. Für Stipendien für außereuropäische Studien- oder Praktikumsaufenthalte steht ein 
jährliches Budget zur Verfügung. Das Budget wird hälftig auf zwei Semester und auf die 8 
Fachbereiche verteilt und entspricht den nach Curricularanteilen gewichteten 
Studierendenzahlen in der Regelstudienzeit. 
 
2. Die an die Studierenden zu zahlenden  Stipendien setzen sich zusammen aus 
 

• einem monatlichen Zuschuss für jeden Monat des nachgewiesenen 
Auslandsaufenthaltes und  

• einer Reisekostenpauschale. 
 

Die Höhe des monatlichen Zuschusses und der Reisekostenpauschale ist länderspezifisch 
festgelegt und  entspricht 50 % der PROMOS- Fördersätze (Anlage 1). Der monatliche 
Zuschuss wird für maximal drei Monate gewährt. 
  
 

 
§ 3 Vergabekriterien 

 
1. Antragsberechtigt sind alle an der Hochschule Fulda immatrikulierten Studierenden, die  
 

• zum Zeitpunkt der Ausreise in Bachelorstudiengängen mindestens das 3. 
Fachsemester, in Masterstudiengängen mindestens das 1. Fachsemester 
abgeschlossen haben und  

• einen mindestens dreimonatigen Studienaufenthalt im außereuropäischen Ausland 
(Praktikumsaufenthalt mindestens zwei Monate) planen; für den Studien- bzw. 
Praktikumsaufenthalt müssen ECTS-Punkte vergeben werden, die für das Studium 
an der Hochschule Fulda anerkennungsfähig sind. 

 
  Darüber hinaus ist folgende Bedingung zu erfüllen: 
 

• Durchschnittsnote der bisher erbrachten Prüfungsleistungen mindestens 2,5,  
bei Studierenden in Masterstudiengängen Abschlussnote des Bachelorstudiengangs 
mindestens 2,5 

 

                                                           
1
 Nicht über ERASMUS geförderte Länder  



2. Studierende, die auslandsbezogene Förderleistungen anderer Organisationen oder 
Behörden erhalten, können während deren Laufzeit kein Stipendium nach diesen Richtlinien 
erhalten. Wurde bereits ein Reisekostenzuschuss gewährt, wird keine weitere 
Reisekostenpauschale für denselben Auslandsaufenthalt gezahlt.  
Ausnahme: BAFöG-Empfänger können das monatliche Stipendium beantragen, erhalten 
aber keinen Reisekostenzuschuss. Weiterhin wird bei BAFöG-Empfängern der monatliche 
Auslandszuschlag auf den monatlichen Zuschuss aus QSL-Mitteln angerechnet. 
 
3. Studierende, die für Praktikumsaufenthalte eine Vergütung von mindestens 600 € 
monatlich erhalten, können keinen monatlichen Zuschuss nach diesen Richtlinien erhalten. 
 
 
 

§ 4 Verfahren 
 
1. Die Hochschule Fulda, International Office (IO), schreibt die Vergabe der Stipendien in 

jedem Semester  hochschulöffentlich aus und legt eine Antragsfrist fest. 
 

2. Die Anträge der Studierenden werden bei IO gesammelt und geprüft. Die Vergabe der 
Stipendien erfolgt durch das International Office. 

 
3. Das Stipendium erhält i.d.R. jede/r Studierende, die oder der die Vergabekriterien erfüllt. 

Sollte die Anzahl der Antragsteller das Semesterbudget überschreiten, wird je 
Fachbereich eine Rangfolge entsprechend  den Durchschnitts- bzw. Abschlussnoten 
gebildet. Dann erhalten die Studierenden nach der gebildeten Rangfolge die Stipendien  
ggfls. zuzügl. Reisekostenpauschale, bis das jeweilige Fachbereichsbudget aufgebraucht 
ist. Schöpft ein Fachbereich sein Budgetkontingent nicht aus, steht das Restbudget allen 
Antragstellern der anderen Fachbereiche zur Verfügung; die Vergabe erfolgt dann 
fachbereichsunabhängig nach der  Notenrangfolge. 

 
 

§ 5 Geltungsdauer 
 
Diese Vergaberichtlinien gelten zunächst für die Stipendienvergabe für das Wintersemester 
2011/12 und das Sommersemester 2012. Im Wintersemester 2011/12 wird das Verfahren 
auf Praktikabilität überprüft und evaluiert und ggf. für die weitere Vergabe ab Wintersemester 
2012/13  angepasst. 
 
 
 
Fulda, 16. Mai 2011 
 
 
 
gez. 
Prof. Dr. Karim Khakzar 
 
 
 
 


